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D NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
(§ 9 Abs. 6 BauGB) 

1 Denkmalschutz 

Die Zwillingsbunker in der August-Bebel-Straße 46 und 52 (Flst. Nr. 16766) und die 
daran angrenzenden Freianlagen (Achtundvierziger Platz und Lisette-Hatzfeld-
Platz) sind nach § 2 Denkmalschutzgesetz als Kulturdenkmale geschützt. 

E HINWEISE 

1 Kenntnisgabeverfahren 

Beim vorliegenden Bebauungsplan Nr. 82.18 „Wohngebiet Almenhof“ handelt es 
sich um einen sog. einfachen Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 3 BauGB. Ein 
Kenntnisgabeverfahren gemäß § 51 Abs. 1 LBO kann daher für Neubauten, 
Anbauten, Änderungen usw. nicht durchgeführt werden. Ausgenommen sind 
Abbrüche gemäß § 51 Abs. 3 LBO, bei denen das Kenntnisgabeverfahren 
durchgeführt werden kann. 

2 Kampfmittel 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen keine aktuell verwertbaren 
Informationen für das Vorhandensein von Kampfmitteln im Boden bzw. im 
Untergrund vor. Nachdem jedoch im gesamten Stadtgebiet Mannheims jederzeit mit 
dem Auffinden von Kampfmittelrückständen gerechnet werden muss, kann in 
diesem Bereich das Vorhandensein - insbesondere auch von Bombenblindgängern 
- nicht mit der erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen werden. Vor dem Beginn 
von Baumaßnahmen und/ oder Eingriffen in den Boden bzw. in den Untergrund ist 
daher die Einbeziehung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Baden-Württemberg 
(Pfaffenwaldring 1, 70569 Stuttgart, Telefon 0711/ 904 400 00) sowie 
gegebenenfalls eine weitergehende Erkundung beziehungsweise Sondierung des 
Geländes zur Beurteilung möglicher Kampfmittelbelastungen erforderlich. In der 
Regel ist die Durchführung einer Luftbildauswertung zu beauftragen. Der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst führt die Luftbildauswertungen auf vertraglicher 
Basis und kostenpflichtig durch. Die Ergebnisse der durchgeführten 
Luftbildauswertung sind digital an den Fachbereich Sicherheit und Ordnung der 
Stadt Mannheim/Ortspolizeibehörde weiterzuleiten (E-Mail: 
31Kampfmittel@mannheim.de). Dies obliegt dem Bauherrn und/ oder dem 
Grundstückseigentümer im Rahmen seiner allgemeinen Sorgfalts- und 
Haftungspflichten. Infolgedessen kann er unter Umständen dafür haftbar gemacht 
werden, wenn er keine Überprüfung seines Grundstücks auf mögliche 
Kampfmittelrückstände veranlasst und andere hierdurch zu Schaden kommen. 
Sämtliche Eingriffe in den Boden bzw. in den Untergrund sind mit äußerster Sorgfalt 
auszuführen. Ausführende Baufirmen sind darauf hinzuweisen. 
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3 Bodenschutz 

Gemäß § 1 Bodenschutzgesetz Baden-Württemberg (LBodSchAG) sind bei der 
Planung und Ausführung von Baumaßnahmen und anderen Veränderungen der 
Erdoberfläche die Belange des Bodenschutzes zu berücksichtigen, insbesondere ist 
auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten. 

Im Rahmen der Baumaßnahmen anfallender Mutterboden (Oberbodenaushub) ist 
entsprechend DIN 18915, Blatt 2 zu sichern, fachgerecht zu lagern und soweit 
möglich zur Grünflächengestaltung zu verwenden. Überschüssiges Material ist 
sachgerecht zu verwenden (vergleiche auch § 202 BauGB). 

4 Archäologische Bodenfunde 

Sollten bei der Durchführung der vorgesehenen Arbeiten archäologische Funde 
oder Befunde entdeckt werden, sind diese umgehend bei der zuständigen Stelle 
(Reiss-Engelhorn-Museen, Ansprechpartner Hr. Dr. Klaus Wirth oder Landesamt für 
Denkmalpflege, Dienstsitz Karlsruhe Moltkestraße 74, 76133 Karlsruhe) oder der 
Gemeinde, anzuzeigen. Die Fundstelle ist vier Werktage nach der Anzeige 
unberührt zu lassen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde einer Verkürzung 
dieser Frist zustimmt (§ 20 Denkmalschutzgesetz). Eventuell vorhandene 
Kleindenkmale (zum Beispiel historische Wegweiser, Bildstöcke) sind unverändert 
an ihrem Standort zu belassen. Sollte eine Veränderung als unabweisbar 
erscheinen, ist diese nur im Benehmen mit der zuständigen Stelle vorzunehmen. 

Die zuständige Stelle ist vor Beginn der (Bau-) Arbeiten rechtzeitig vom Beginn der 
(Bau-)Arbeiten in Kenntnis zu setzen. 

Auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
(§ 27 Denkmalschutzgesetz) wird hingewiesen. 

5 Artenschutz 

Fällungen von Gehölzen sind zur Vermeidung des Tötungstatbestands nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG nur außerhalb der Vegetationsperiode im Zeitraum vom 1. 
Oktober bis zum 28. Februar durchzuführen. Sollten Eingriffe außerhalb dieses 
Zeitraums stattfinden, so ist ein Nachweis zu erbringen, dass durch entsprechende 
Eingriffe artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
(Tötung, Störung des Erhaltungszustands der lokalen Population, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten) nicht ausgelöst werden. 

6 Baumschutzsatzung  

Auf die „Satzung der Stadt Mannheim über den Schutz von Grünbeständen 
(Baumschutzsatzung)“ in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden 
Fassung wird hingewiesen. 
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7 Bodenverunreinigungen 

Aufgrund der langjährigen Siedlungsgeschichte können Bodenverunreinigungen im 
Plangebiet nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Nach Auswertung des 
Bodenschutz- und Altlastenkatasters ist aber davon auszugehen, dass sämtliche 
bodenschutzrechtlichen Belange in einem nachgeschalteten Bauantragsverfahren 
zu bewältigen sind. Aus diesem Grund ist die Untere Bodenschutzbehörde in 
Bauantragsverfahren, die mit Eingriffen in den Untergrund und / oder 
Nutzungsänderungen verbunden sind, einzubeziehen. 

8 Schutz unterirdischer Leitungstrassen 

In den Schutzzonen unterirdischer Leitungen ist flachwurzelnder Bewuchs möglich. 
Bei geplanten Anpflanzungsmaßnahmen im Bereich der Kabeltrassen ist zu 
beachten, dass tiefwurzelnde Bäume einen Mindestabstand von 2,5 m zu den 
Versorgungskabeln aufweisen müssen. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind 
die Kabel gemäß „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 
Entsorgungsanlagen“ (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen) 
gegen Wurzeleinwirkung zu sichern oder die Standorte der Bäume 
dementsprechend zu verschieben. Pflanzmaßnahmen im Nahbereich der 
Betriebsmittel sind vorher mit den zuständigen Stellen abzustimmen. 

9 Gestaltung von Standplätzen für Abfallbehälter 

Hinsichtlich der Gestaltung von Standplätzen für Abfallbehälter ist die 
Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Mannheim zu beachten. 

10 Schutz der Grünbestände 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die DIN 18920 „Vegetationstechnik im 
Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen 
bei Baumaßnahmen“ anzuwenden. 

11 Energieeffizientes, nachhaltiges Bauen 

Es wird besonderer Wert auf die Erfüllung des Leitbild-Zieles „Mannheim ist eine 
klimagerechte- perspektivisch klimaneutrale- und resiliente Stadt, die Vorbild für 
umweltbewusstes Leben und Handeln ist“ gelegt. Daher sollen neue Gebäude 
mindestens den Effizienzhausstandard KfW 55 oder vergleichbare Standards 
erfüllen (d.h. durch besonders energieeffiziente Bauweise und Gebäudetechnik 
Erreichung einer höheren Energieeffizienz als vom Gesetzgeber vorgeschrieben). 
Bestandsgebäude sollen energieeffizient und nach Möglichkeit unter 
Wiederverwendung vorhandenen Baumaterials saniert werden. Die Verwendung 
nachhaltiger Baustoffe und die Berücksichtigung einer cradle-to-cradle 
Kreislaufwirtschaft unterstützen das Leitbild-Ziel. 
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12 Nutzung erneuerbarer Energien 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes soll eine klima- und umweltschonende 
Stadtentwicklung realisiert werden, indem erneuerbare Energien genutzt werden 
sowie mit Energie- und Wasservorräten schonend umgegangen wird. Zu diesem 
Zweck soll eine größtmögliche Nutzung erneuerbarer und alternativer Energien 
realisiert werden. Die Nutzung von erneuerbaren Energien, insbesondere 
Solarenergie, ist deshalb durch die Gestaltung und Ausrichtung der Bauwerke zu 
ermöglichen. 

13 Aufheizung und thermischer Komfort als Themen der Klimafolgenanpassung 

Besonders günstige Auswirkungen auf das örtliche Klima in Bezug auf Aufheizung 
und thermischen Komfort haben beschattete Vegetationsflächen. Nicht begrünte 
Gebäudeflächen wie Dächer und Fassaden sowie versiegelte Flächen wie Straßen, 
Stellplätze, Wege und Plätze heizen sich in der Regel stark auf. Die Aufheizung 
kann abgemildert werden, indem Gebäude und Oberflächen, insbesondere solche 
mit starker Wärmespeicherung, beschattet oder begrünt werden (Dachbegrünung, 
Fassadenbegrünung). Wo dies nicht möglich ist, besteht eine weitere Möglichkeit 
darin, den Reflexionsgrad der Materialoberfläche (Albedo-Wert) durch helle Farben 
oder spezielle Beschichtungen zu verbessern, um den Wärmeeintrag in das Material 
zu reduzieren. Die beiden Aspekte gilt es beim jeweiligen Bauvorhaben im 
Zusammenhang abzuwägen. 
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